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Kurzfassung 

Das Amtsgericht Thal-Gäu verurteilte X. (Gesuchsteller), von Kosovo, mit Urteil vom 27. August 
2009 unter anderem wegen mehrfacher Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Nötigung, Ge-
fährdung des Lebens, mehrfacher einfacher Körperverletzung, Nötigung, mehrfachen Dieb-
stahls, gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls sowie einer Vielzahl von Verkehrsdelikten zu 
einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 8 Monaten. Nachdem die bedingte Entlassung nach zwei 
Dritteln der Vollzugsdauer abgelehnt worden war, reichte der Gesuchsteller am 5. Juli 2012 ein 
Begnadigungsgesuch zuhanden des Kantonsrats ein. Er beantragt den Erlass der Reststrafe und 
die Ausweisung in sein Heimatland, den Kosovo. 

Der Gesuchsteller, welcher seine Strafe zur Zeit in der Strafanstalt Thorberg verbüsst, macht zur 
Begründung seines Begnadigungsgesuchs im Wesentlichen geltend, der Strafvollzug habe un-
weigerlich zur Folge, dass die bisherigen Bemühungen, sein Leben mit einem Neuanfang in den 
Griff zu bekommen, praktisch von einem Tag auf den anderen zum Scheitern verurteilt wären. 
Er habe bereits eine Arbeitsstelle als PC-Verkäufer in Pristina im Kosovo und eine geeignete 
Wohnung für sich und seine Familie gefunden. Zudem habe er die ASAT-Therapie erfolgreich 
abgeschlossen und auch sonst werde im Führungsbericht des Sozialdienstes der Strafanstalt 
Thorberg nichts beanstandet. Weiter führt er aus, dass der Kanton Solothurn etwa 240‘000 
Franken sparen würde, wenn er begnadigt würde. 

Wir kommen nach gründlicher Prüfung zum Schluss, dass die Voraussetzungen für eine Begna-
digung klar nicht erfüllt sind, da es sowohl an der Gnadenwürdigkeit als auch an einer unerträg-
lichen, vom Gesetz nicht gewollten Härte fehlt. 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Begnadigungsgesuch des X., 
zur Zeit inhaftiert in der Strafanstalt Thorberg. 

1. Sachverhalt 

1.1 Begnadigungsgesuch 

Am 5. Juli 2012 stellte X., geb. 1982, von Kosovo, z. Zt. Strafanstalt Thorberg, zuletzt wohnhaft 
in N., ein Begnadigungsgesuch. Das Amtsgericht Thal-Gäu hatte ihn am 27. August 2009 wegen 
mehrfacher Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Nötigung, Gefährdung des Lebens, mehrfa-
cher einfacher Körperverletzung zum Nachteil einer wehrlosen Person, einfacher Körperverlet-
zung zum Nachteil eines Ehegatten, Nötigung, mehrfachen Diebstahls, gewerbs- und banden-
mässigen Diebstahls, mehrfacher Sachbeschädigung, mehrfachen Hausfriedensbruchs, mehrfa-
cher grober Verletzung der Verkehrsregeln, mehrfachen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, 
mehrfachen Fahrens trotz Entzug des Führerausweises sowie mehrfachen Missbrauchs von Aus-
weisen und Schildern zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 8 Monaten verurteilt, teilweise 
als Zusatzstrafe zum Urteil des Gerichtskreises III Aarberg-Büren-Erlach vom 21. November 2001, 
zu den Urteilen des Gerichtskreises II Biel-Nidau vom 25. Juni 2003, vom 8. Dezember 2003, vom 
17. Mai 2004 und vom 23. November 2005 sowie zur Strafverfügung des Untersuchungsrichter-
amtes des Kantons Solothurn vom 29. März 2005 und unter Anrechnung einer Untersuchungs-
haft von 704 Tagen.  

Mit Beschluss vom 27. Oktober 2010 schrieb die Strafkammer des Obergerichts die vom Gesuch-
steller und der Staatsanwaltschaft erhobenen Appellationen gegen das Urteil des Amtsgerichts 
Thal-Gäu in Folge Rückzüge ab. 

Seit dem 23. Februar 2010 verbüsst der Gesuchsteller seine Strafe in der Strafanstalt Thorberg in 
Krauchthal. Die bedingte Entlassung nach zwei Dritteln der Vollzugsdauer wurde vom Depar-
tement des Innern am 24. Februar 2012 abgelehnt. Eine dagegen vom Gesuchsteller geführte 
Beschwerde hat das Verwaltungsgericht mit Urteil vom 17. August 2012 abgewiesen. 

Der Gesuchsteller beantragt mit seinem Begnadigungsgesuch den Erlass der Reststrafe und die 
Ausweisung in sein Heimatland, den Kosovo. Eine Rückzugsempfehlung der Staatskanzlei vom 
31. August 2012 für das Begnadigungsgesuch blieb durch den Gesuchsteller unbeantwortet. Da-
raufhin wurde der Gesuchsteller am 27. November 2012 in der Strafanstalt Thorberg durch Mit-
arbeiter der Staatskanzlei persönlich angehört. Von der Strafanstalt wurde ein Führungsbericht 
eingeholt. Vom Richteramt Thal-Gäu wurde das Urteil vom 27. August 2009 und vom Departe-
ment des Innern die Verfügung vom 24. Februar 2012 betreffend Verweigerung der bedingten 
Entlassung aus dem Strafvollzug sowie das forensisch-psychiatrische Gutachten von Dr. med. B. 
über den Gesuchsteller vom 10. März 2012 beigezogen. 

1.2 Begründung 

X. begründet das Gesuch zusammenfassend wie folgt: Er mutmasst, dass für ihn die bedingte 
Entlassung nach zwei Dritteln der Vollzugsdauer schon von Vornherein nicht in Betracht ge-
kommen sei. Der Gutachter (Dr. med. B.) halte ihm Lockerungs- und Bewährungsversagen vor, 
obwohl dies so nicht stimme. Nach Verbüssung einer Freiheitsstrafe vor etwa 5 Jahren sei ihm 
zwar die bedingte Entlassung gewährt worden, anstatt entlassen zu werden, sei er jedoch direkt 
ins Untersuchungsgefängnis nach Solothurn versetzt worden. Aus diesem Grund verstehe er das 
ihm angelastete Bewährungsversagen nicht. Des Weiteren fügt der Gesuchsteller an, dass er in 
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der Zwischenzeit sowohl eine Arbeitsstelle, als auch eine Wohnung für sich und seine Familie in 
Pristina (Kosovo) gefunden habe. Er sei auch gewillt, die erfolgreich abgeschlossene ASAT-
Therapie im Kosovo weiter zu führen. Diese Therapie habe ihm auch die Augen geöffnet: Nach-
dem er zuerst nicht habe einsehen können, dass es möglich sei, seine Frau bzw. Freundin  zu 
vergewaltigen, bereue er dies nun zutiefst. Er wolle nach seiner Entlassung aus dem Strafvollzug 
nicht in der Schweiz bleiben, sondern mit seiner Familie zurück in die Heimat, den Kosovo, zie-
hen. Er wolle nun endlich für seine Frau und seine zwei Söhne da sein. Das Begnadigungsgesuch 
stelle er aus Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern. Diese hielten die schwere Zeit ohne ihn 
kaum mehr aus. Sollte er begnadigt werden, könnte der Kanton Solothurn zudem Kosten in der 
Höhe von ca. 240‘000 Franken für den restlichen Strafvollzug sparen. 

2. Erwägungen 

2.1 Zuständigkeit 

Zuständig zur Behandlung des vorliegenden Begnadigungsgesuches ist gemäss § 38 Abs. 2 Bst. a 
des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Ju-
gendstrafprozessordnung (EG StPO; BGS 321.3) der Kantonsrat. 

2.2 Ständige Praxis 

Nach ständiger Praxis der solothurnischen Begnadigungsbehörden kann eine Begnadigung nur 
gewährt werden, wenn sich der Gesuchsteller als gnadenwürdig erweist und eine besondere, 
unerträgliche Härte des Urteils im Einzelfall vorliegt. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ 
erfüllt sein. 

2.2.1 Gnadenwürdigkeit 

Bei der Beurteilung der Gnadenwürdigkeit ist in der Regel auf das Vorleben des Gesuchstellers, 
die Art des der Verurteilung zugrunde liegenden Deliktes und das seitherige Verhalten abzustel-
len. 

2.2.1.1 Vorleben 

X. wurde 1982 in Pristina geboren. Bis zu seinem 5. Lebensjahr wuchs er in Pristina bei seinen El-
tern auf (Urteil, S. 139). Danach liessen sich seine Eltern scheiden und er lebte bei seiner Mutter 
und den Grosseltern. Nach der Scheidung kam seine Mutter in die Schweiz. Er selbst lebte zu-
nächst bei seinen Grosseltern in Pristina. Mit acht Jahren kam auch er in die Schweiz und wuchs 
bei seiner Mutter in Lyss, Biel und Nidau auf. Nach der obligatorischen Schulzeit (Primar- und 
Realschule) besuchte er in Biel das 10. Schuljahr. Da seine Mutter immer abends arbeitete, sah er 
sie fast nie und war viel alleine. Der Vater lebt nach wie vor im Kosovo. Der Gesuchsteller be-
gann damals eine Lehre als Verkäufer, brach diese jedoch nach einem Jahr ab. Danach arbeitete 
er an verschiedenen Orten,  u.a. als Unterhaltungselektronik-Verkäufer, als Eisenbinder bei der 
Creabeton AG und auch ca. 5 Jahre bei Coop Pronto, zuletzt als stellvertretender Geschäftsfüh-
rer. Bis zum Strafantritt arbeitete er bei der Cablecom als Callcenter-Agent. Zudem besass der 
Gesuchsteller gemäss eigenen Angaben eine Garage und eine Reinigungsfirma. Mit der Zeit ver-
fiel er dem Geldspiel (Poker etc.), wofür er praktisch seinen ganzen Lohn ausgab.  

Der Gesuchsteller ist Vater von zwei Söhnen im Alter von 9, resp. 5 Jahren (Jahrgänge 2003 und 
2007) mit seiner Exfrau und seiner heutigen, zweiten Ehefrau. Letztere wohnt mit dem jüngeren 
Sohn in B. 

Der Gesuchsteller war zum Zeitpunkt der Taten bereits mehrfach vorbestraft. Die Urteile im 
Schweizerischen Strafregister betreffen vor allem Strassenverkehrsdelikte, daneben aber auch 
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Vergehen gegen das Waffengesetz, Hehlerei, Veruntreuung, Betrug, Urkundenfälschung, fal-
sche Anschuldigung, Hinderung einer Amtshandlung und Beschimpfung. Das Amtsgericht wür-
digte dies im Urteil dahingehend, dass sich der Gesuchsteller „schwer tut, sich an geltende Re-
geln zu halten“, zudem „hätte er aufgrund der früheren Gesetzesvorstösse umso mehr bedacht 
sein müssen, sich gesetzeskonform zu verhalten“ (Urteil, S. 141). 

2.2.1.2 Art der Delikte 

Die oben (Ziff. 1.1) erwähnten zahlreichen Delikte des Gesuchstellers lassen sich kurz zusam-
mengefasst wie folgt darstellen: 

a. Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben sowie gegen die sexuelle Integrität: 

Die mehrfachen Übergriffe richteten sich sowohl gegen seine beiden Exfreundinnen R. 
und P. als auch gegen seine Exfrau. Zu den wichtigsten Verurteilungen gemäss Urteil: 
R. nötigte er zwischen dem 1. November 2001 und März 2002 sexuell (Urteil, S. 79 ff.).  

In der Nacht vom 31. August auf den 1. September 2003 schlug er R. in einem Wald-
stück mit den Fäusten ins Gesicht, setzte sich auf sie und würgte sie mehrere Minuten 
lang mit einem Stromkabel. Sie hatte Todesangst. Die Oberlippen platzten auf und ein 
Zahn wurde beschädigt. Danach fuhr er mit ihr zu sich nach Hause und vergewaltigte 
sie, als sie völlig erschöpft und wehrlos war und von den Misshandlungen im Wald 
noch blutete (Urteil, S. 94 ff.). Das Gericht sprach ihn wegen dieser Taten der Gefähr-
dung des Lebens, der einfachen Körperverletzung gegen eine wehrlose Person und der 
Vergewaltigung schuldig. 

P., die andere Exfreundin, hat er zwischen Sommer 2005 und Ende Februar 2006 durch 
systematische Bevormundung, Abschottung, Kontrolle, Einschüchterung und körperli-
che Gewalt, aber auch durch Versprechungen, in schwere psychische, emotionale und 
soziale Abhängigkeit von ihm gebracht und sie zur Duldung von beischlafsähnlichen 
Handlungen genötigt (Urteil, S. 83 ff.). Er hat sich dadurch der sexuellen Nötigung 
schuldig gemacht. Weiter hat er sie im Sommer 2005 trotz heftiger Gegenwehr verge-
waltigt (Urteil, S. 109 ff.). 

Im Urteil (S. 138) wird ausgeführt, R. gehe bis heute in die Psychotherapie und leide 
unter schwerwiegenden Folgen aus ihrer Beziehung zum Gesuchsteller. P. leide nach 
der mehrjährigen psychischen und physischen Misshandlung durch den Exfreund an ei-
ner posttraumatischen Belastungsstörung (Urteil, S. 139).  

Auch wegen einfacher Körperverletzung zum Nachteil der damaligen Ehefrau, indem 
er diese zwischen April 2004 und Februar 2005 heftig ohrfeigte, wurde er verurteilt 
(Urteil, S. 111 ff.). 

b. (Einbruch)diebstähle: 

Das Urteil geht von insgesamt 56 Diebstähle resp. Diebstahlsversuchen aus, die der Ge-
suchsteller begangen hat, dies über einen Zeitraum von knapp 5 Monaten. Neben ei-
ner Deliktsumme von über 100‘000 Franken resultierte ein Sachschaden von rund 
31‘000 Franken (Urteil, S. 143). Es handelte sich meistens um Einbruchdiebstähle, die 
der Gesuchsteller zwischen November 2005 und April 2006 in Tankstellen, Garagen und 
anderen Gewerbebetrieben vorab in den Kantonen Bern und Solothurn verübte. Das 
Gericht ging von gewerbs- und bandenmässiger Begehung aus, wobei es festhielt, der 
Gesuchsteller sei die treibende Kraft und der Chef der Bande gewesen (Urteil, S. 76 ff.). 
Gemäss eigenen Aussagen verübte er die zahlreichen Einbruchdiebstähle einzig aus 
dem Grund, um seine Schulden aus dem Glücksspiel zurück zu zahlen. 
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c. Strassenverkehrsdelikte: 

Zu den zahlreichen Strassenverkehrsdelikten ist zu erwähnen: Obwohl ihm der Führer-
ausweis seit dem 9. April 2005 wegen charakterlicher Nichteignung auf unbestimmte 
Zeit entzogen war, anerkannte der Gesuchsteller vor Gericht, zwischen Herbst 2005 
und Juli 2007 mindestens 78 Mal ein Motorfahrzeug geführt zu haben (Urteil, S. 128). 
Verurteilt wurde er u.a. auch wegen mehrfachen Überschreitens der Höchstgeschwin-
digkeit auf Autobahnen um mehr als 50 km/h, mehrfachen Fahrens in fahrunfähigem 
Zustand trotz Marihuanakonsums und mehrfachen Missbrauchs von Ausweisen und 
Schildern durch das Vorzeigen fremder Führerausweise (Urteil, S. 123 ff.). In diesem Zu-
sammenhang ist auch die Verurteilung wegen Nötigung zu erwähnen, weil er seine 
damalige Ehefrau unter Androhung von Schlägen im Januar 2006 dazu genötigt hat, 
gegenüber der Polizei Kanton Solothurn wahrheitswidrig anzugeben, sie und nicht er 
habe am 26. Dezember 2005 eine Geschwindigkeitsübertretung von 28 km/h begangen 
(Urteil, S. 114 ff.).  

Das Gericht kam unter Berücksichtigung aller Umstände zum Schluss, das Verschulden des Ge-
suchstellers wiege sehr schwer, zudem seien seine Beweggründe verwerflich (Urteil, S. 139). Es 
sei strafschärfend zu berücksichtigen, dass die zum Zeitpunkt der Vergewaltigungen erst 19 Jah-
re alten Opfer ehemalige Freundinnen des Gesuchstellers gewesen seien und dieser so ein be-
sonderes Vertrauensverhältnis ausgenützt habe (Urteil, S. 139). Das Gericht führt weiter aus, 
dass der Gesuchsteller dazu neige, „rücksichtslos seine persönlichen Bedürfnisse auszuleben und 
dann sich auch nicht um das Wohl anderer Personen zu kümmern“ (Urteil, S. 140). Als strafmin-
dernd berücksichtigte das Gericht die schwere Kindheit des Täters, verbunden mit häufigen 
Schlägen (Urteil, S. 140). 

Neben einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 8 Monaten verurteilte das Gericht den Gesuchstel-
ler zur Leistung u.a. einer Genugtuung von 20‘000 Franken an R. und behaftete ihn bei der An-
erkennung, diversen Geschädigten Schadenersatz zu schulden. 

2.2.1.3 Seitheriges Verhalten 

Gemäss dem Amtsgericht Thal-Gäu ist der Gesuchsteller völlig uneinsichtig. Anlässlich der 
Hauptverhandlung leugnete er die Taten nach wie vor und sah das Unrecht nicht ein. Er gab 
denn auch zu Protokoll, dass er sich nicht für etwas entschuldigen könne, was er nicht gemacht 
habe (Urteil, S. 141). Der Gesuchsteller wurde zudem während des damals laufenden Verfahrens 
rückfällig. Nach etlichen Einbruchsserien kam er in Untersuchungshaft, beging aber nach der 
Entlassung wieder SVG-Delikte (mehrfaches Fahren trotz Entzug des Führerausweises). An der 
Hauptverhandlung gab der Gesuchsteller zu Protokoll, dass die Führerausweisentzüge bei ihm 
keinen Eindruck hinterlassen hätten (Urteil, S. 126). An der persönlichen Befragung im Begnadi-
gungsverfahren sagte er, er habe die ihm auferlegten Geldstrafen und Bussen nie als wirkliche 
Strafen aufgefasst. 

Während der Zeit im Untersuchungsgefängnis hat er verschiedentlich versucht zu kolludieren 
(Urteil, S. 141). Im Führungsbericht der Strafanstalt Thorberg vom 15. November 2012 beschrei-
ben die zuständigen Betreuer das Verhalten des Gesuchstellers im Alltag als sehr freundlich, kor-
rekt und anständig. Bei Zurechtweisungen bleibe der Gesuchsteller ruhig, wirke aber dabei im 
ersten Moment oft eingeschnappt. Der Bericht hält weiter fest, dass der Gesuchsteller von Juli 
2011 bis Juli 2012 monatlich 150 Franken Opferzahlung geleistet habe. Auf Grund eines Ar-
beitsunfalles seien diese Zahlungen ausgesetzt worden. In der Zeit von Juni 2011 bis April 2012 
verbüsste der Gesuchsteller insgesamt 6 Arreststrafen wegen des Konsums oder des Besitzes von 
Betäubungsmitteln und einmal wegen des Besitzes verbotener Gegenstände („Internetstick“). 
Mit Ausnahme dieser Disziplinierungen verläuft der bisherige Strafvollzug des Gesuchstellers 
gemäss Führungsbericht jedoch in „geordneten Bahnen“. Der Gesuchsteller unterhält regelmäs-
sig telefonische Kontakte und erhält häufig Besuch von seiner Ehefrau, seinen beiden Söhnen 
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und weiteren Bekannten und Verwandten. Anlässlich der persönlichen Befragung gab der Ge-
suchsteller an, dass er keinen Kontakt zu den anderen Inhaftierten wolle und sich mehrheitlich 
isoliere. Weiter führte der Gesuchsteller in der Befragung aus, er habe damals nur in seiner Welt 
gelebt, alles andere sei für ihn falsch gewesen. Er sei sich gar nicht bewusst gewesen, dass er 
Fehler gemacht habe. Er wolle die Geschädigten vollumfänglich entschädigen und das Unrecht 
wiedergutmachen, soweit dies mit Geld überhaupt möglich sei. Sein Wunsch sei es, sich nach der 
Entlassung aus dem Strafvollzug in Pristina (Kosovo) selbständig zu machen. Als Geschäftsidee 
schwebt ihm das Anbieten von PC-Kursen für ältere Menschen vor. Abschliessend bekräftigt er, 
dass er in Zukunft nicht mehr straffällig werde, schon nur wegen der Familie. Er wolle nur noch 
für die beiden Söhne und seine Frau da sein.  

Im Betreibungsregisterauszug vom 27. November 2012 sind etliche Betreibungen und Pfändun-
gen gegen den Gesuchsteller verzeichnet. Es bestehen total 12 Betreibungen im Betrag von 
Fr. 40‘638.05 sowie 23 offene Verlustscheine in der Gesamthöhe von Fr. 98‘396.85. 

In der die bedingte Entlassung ablehnenden Verfügung des Departements des Innern vom 
24. Februar 2012 wird auf S. 5 erwähnt, gemäss Stellungnahme des forensisch-psychiatrischen 
Dienstes des Kantons Bern vom 10. Oktober 2011 seien mit dem Gesuchsteller 12 kriminalthera-
peutische Einzelgespräche geführt worden. Vor allem wegen der Unbehandelbarkeit des Täters 
(Psychopathy) werde keine Kriminaltherapie durchgeführt. Die in der erwähnten Verfügung at-
testierte schlechte Legalprognose wird im psychiatrischen Gutachten vom 10. März 2012 von Dr. 
med. B. bestätigt. Dort wird der Gesuchsteller in die Risikokategorie 7 eingeteilt, was bedeutet, 
dass eine Rückfallwahrscheinlichkeit für gewalttätige Delikte im Zeitraum von 7 Jahren von 55% 
und im Zeitraum von 10 Jahren von 64% angenommen wird (S. 30). Auf S. 32 führt der Gutach-
ter zur Frage der Rückfallgefahr aus: „Die Rückfallgefahr auf alle genannten Deliktsbereiche 
[Sexualdelikte, Gewaltdelikte, Vermögensdelikte, SVG-Delikte] ist grundsätzlich hoch. Diese 
Rückfallwahrscheinlichkeit bleibt hoch, da eine adäquate Behandlung des Expl. nach heutigem 
Stand der Wissenschaft nicht möglich ist.“  

2.2.1.4 Würdigung 

Die vom Gesuchsteller begangenen Taten wiegen schwer. Er hat über mehrere Jahre immer 
wieder Delikte verschiedener Art verübt und ist trotz diverser Verurteilungen und Führerauswei-
sentzügen wiederholt straffällig geworden. Er hat damit eine erhebliche kriminelle Energie of-
fenbart. Besonders schlimm erscheinen die mehrfachen Vergewaltigungen seiner Ex-
Freundinnen, welche mit Gewaltanwendungen bis hin zur Lebensgefährdung verbunden gewe-
sen sind. Das Gericht bezeichnete denn auch das Verschulden als sehr schwer, die Beweggründe 
als verwerflich und berücksichtigte das Ausnützen des Vertrauensverhältnisses strafschärfend. 
Dies hat das Gericht beim Strafmass von 6 Jahren und 8 Monaten gewürdigt. 

Der Strafregisterauszug des Gesuchstellers ist lang und eindrücklich. Insbesondere hat der Täter 
nach seinen Taten keine Reue gezeigt, verhielt sich äusserst uneinsichtig und wurde rückfällig. 
Dem Gesuchsteller wird von psychiatrischer Seite nach wie vor eine hohe Rückfallgefahr bezüg-
lich sämtlicher Deliktskategorien sowie Unbehandelbarkeit attestiert. Ob beim Täter wirkliche 
Einsicht und Reue für seine Taten heute vorhanden ist, muss deshalb sehr bezweifelt werden.  

Die dargelegten Umstände sprechen klar gegen eine Gnadenwürdigkeit. 
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2.2.2 Besondere Härte 

Da bereits die erste Voraussetzung für eine Begnadigung nicht erfüllt ist, müsste die zweite (un-
erträgliche Härte) nicht mehr geprüft werden. Es soll zur Vollständigkeit des Bildes jedoch auch 
darauf kurz eingegangen werden. 

Eine besondere, unerträgliche Härte im Einzelfall wird in der Begnadigungspraxis nicht leichthin 
angenommen. Namentlich ist zu beachten, dass der Vollzug einer Freiheitsstrafe für den Verur-
teilten und seine Familie immer eine grosse Belastung bedeutet. Die damit verbundenen Ne-
benerscheinungen müssen vom Betroffenen und seiner Familie grundsätzlich in ihrer ganzen 
Tragweite als unausweichliche Folge der Verurteilung hingenommen werden. Sie begründen in 
aller Regel keinen Gnadenakt. Ein Strafvollzug bedeutet stets einen schmerzhaften Eingriff in 
die Persönlichkeit des Betroffenen, sein familiäres Umfeld, seine berufliche Situation und seine 
psychische Verfassung. Solche allgemeinen, mit dem Strafvollzug in der Regel zwangsläufig ver-
bundenen Beschränkungen für das Leben des Betroffenen und seines Umfeldes begründen nach 
der feststehenden Praxis der Begnadigungsbehörden noch keine besondere, unerträgliche Här-
te. 

Die Tatsache, dass der Gesuchsteller seine berufliche Tätigkeit bei einem Strafantritt aufgeben 
muss und nicht mehr für die Familie sorgen kann, ist eine solche allgemeine Nebenfolge des 
Strafvollzugs und muss von den Betroffenen hingenommen werden. Der Gesuchsteller macht 
geltend, dass er eine Arbeitsstelle als PC-Verkäufer gefunden habe und der Strafvollzug ihm die 
Möglichkeit verbaue, diese Stelle anzutreten. Eine besondere, unerträgliche Härte für den Ge-
suchsteller kann darin nicht erblickt werden. Der Gesuchsteller wird die Schweiz nach dem Straf-
vollzug ohnehin verlassen müssen, nachdem das Berner Migrationsamt mit Verfügung vom 
11. Januar 2011 seine Wegweisung aus der Schweiz angeordnet und die Polizei- und Militärdi-
rektion des Kantons Bern eine dagegen geführte Beschwerde rechtskräftig abgewiesen hat (s. 
Verfügung des Departements des Innern betr. Verweigerung der bedingten Entlassung vom 
24. Februar 2012, S. 3). Er wird dannzumal genügend Zeit haben, sich in seinem Heimatland auf 
Wohnungs- und Jobsuche zu begeben. Des Weiteren arbeitet seine Ehefrau in einem 100%-
Arbeitsverhältnis bei der Firma J. in B. und ist im Stande, für den Lebensunterhalt der Familie 
aufzukommen.   

Der Gesuchsteller erhält wöchentlich Besuch von seiner Ehefrau und dem jüngeren Sohn, zwei-
mal im Monat von seiner Mutter und dem älteren Sohn. Die Tatsache, dass dem Gesuchsteller 
die bedingte Entlassung nicht gewährt wurde, stellt ebenfalls keine besondere Härte dar. Die 
dem Gesuchsteller attestierte Rückfallgefahr und die im Strafvollzug mehrmals ausgesproche-
nen Arreststrafen rechtfertigen diesen Entscheid, der im Übrigen gerichtlich überprüft und be-
stätigt worden ist. 

2.3 Schlussfolgerung 

Damit ist weder die Gnadenwürdigkeit noch die besondere unerträgliche Härte des Urteils im 
Einzelfall gegeben. Eine Begnadigung kann deshalb nicht ausgesprochen werden. Auch eine 
teilweise Begnadigung kommt, mangels Gnadenwürdigkeit und unerträglicher Härte einer voll-
ständigen Verbüssung der Strafe, nicht in Betracht. 

2.4 Gebühr 

Für den vorliegenden Begnadigungsentscheid ist nach § 22sexies des Gebührentarifs (GT, BGS 
615.11) eine Gebühr zu erheben. Unter Berücksichtigung des Zeit- und Arbeitsaufwandes 
(§ 3 GT) sind Fr. 2‘500.00 angemessen. 
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3. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Esther Gassler 
Frau Landammann 

 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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4. Beschlussesentwurf 

Begnadigungsgesuch X. 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 381 – 383 des Schweizerischen Strafgesetz-
buches (StGB) vom 21. Dezember 19371) , § 38 Abs. 2 Bst. a des Einführungsgesetzes zur Schwei-
zerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) 
vom 10. März 20102) und § 22sexies des Gebührentarifs (GT) vom 24. Oktober 19793) , nach Kennt-
nisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 19. Februar 2013 (RRB Nr. 
2013/269), beschliesst: 

1. Das Begnadigungsgesuch von X., geb. 1982, von Kosovo, wird abgewiesen. 

2. Es wird eine Gebühr von 2‘500 Franken erhoben (A 81379 / 4210000). Die Zahlung hat 
innert 30 Tagen seit Zustellung dieses Beschlusses zu erfolgen. Die Staatskanzlei, Legistik 
und Justiz, wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsident Ratssekretär 

 

 
Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

Verteiler KRB (Versand verschlossen) 

Staatskanzlei 
Staatskanzlei, Legistik und Justiz (3), mit dem Auftrag, die Gebühr in Rechnung zu stellen 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste 
X., Strafanstalt Thorberg, Postfach 1, 3326 Krauchthal, mit Rechnung (Einschreiben, Versand 

durch Staatskanzlei, Legistik und Justiz) 
Departement des Innern, Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug 
Strafanstalt Thorberg, Postfach 1, 3326 Krauchthal 
 

 ________________  

1) SR 311.0. 
2) BGS 321.3. 
3) BGS 615.11. 


